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oder Amierungsnetze

Abstand zur Strasse:
gemäss Strassenverkehrsgesetz
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Baumschutz



Vom 1. November bis 31. März sind

die Stahlplatten belagsbündig

zu verlegen.

Während der übrigen Zeit oder

für Tageseinsätze sind die

Stahlplatten gegen das Verrutschen

zu sichern und mit Kaltbelag anzurampen.

Spitz- oder

Armierungseisen Kaltbelag

Gemeindebetriebe Wohlen b. Bern

Mst. 1:20Stahlplatten
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Normaler

Anschlag

Übergang

1.00m - 2.00m

Absenkung

Hinterer Trottoirrand

OK Schalenstein

OK Wasserlauf

Anschlag 2cm

Normaler

Anschlag

Übergang

1.00m - 2.00m

A
A

Fahrbahn Trottoir Privater Vorplatz

Bundstein, BN 11/13 Min. Quergefälle 2%

Max. Quergefälle 6%

Bundstein, BN 8/11

Von privaten Vorplätzen darf kein

Wasser auf den öffentlichen Grund

gelangen.

Trottoiraufbau

Schnitt A - A

Ansicht

Die Absenkung richtet

sich nach der Zufahrtsbreite

2

Bei Ein- und Ausfahrten, die nur von Personenwagen

befahren werden und einen schwachen Verkehr aufweisen: 3cm Deckschicht AC 8 L

5cm Tragschicht AC T 22N

Bei Ein- und Ausfahrten, die einen starken Personenwagen-

verkehr aufweisen und regelmässig von Lastwagen

befahren werden: 3cm DeckschichtAC 8 N

7cm TragschichtAC T 22N

        Planie mit frostsicherem Material

40cm Fundationsschicht mit Wandkies I

Planum, nachverdichtet

Vliesmatte, bei schlechtem Untergrund

Gemeindebetriebe Wohlen b. Bern

Mst. 1:25
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Trottoirabsenkung bei RN12



Bundstein zweireihig gestürzt : Pflasterstein 14/16 oder Schalenstein 12

Anschlag 3 - 6cm

Betonbedarf: 0.073 m3/m1

Randstein RN 12/15 x 25, geflammt / gestockt: Strasse - Trottoir

Verkehrsinseln

Betonbedarf: 0.085 m3/m1

Stellplatte, SN 8/25:Strasse - Privatgrundstück / Garten

Trottoir - Privatgrundstück / Garten

Betonbedarf: 0.085 m3/m1

Bundstein, BN 8/11:Trottoir - Privatgrundstück mit bituminösem Belag

Betonbedarf: 0.040 m3/m1

Sämtliche Randabschlüsse sind in Naturstein / Granit auszuführen

2
1
0

1
0

Bundstein, BN 11/13:Strasse - Trottoirabsenkung für Fussgänger oder Überfahrten

Trottoir - Privatgrundstück mit Verbundstein oder Rasengitterbelag

Betonbedarf: 0.080 m3/m1

Betontyp:  PC 250/16

Mörtel für Anschlüsse:  FIXIT 585 Vergussmörtel oder gleichwertig

Typ 12

14/16

3
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Randabschlüsse



Strasse

Einlaufschacht

ev. Magerbeton

Bankett und Wasserlauf

Zementmörtelüberzug min. 2cm

Beton nach SN EN 206-1

C 20/25 XO D=32 Cl 0.2 C2

Schachtrohr (z.B. DN 600)

Rohr DN150

5
0

1
0

Rost

von Roll Fig. 2930.001.00

DN400

Variante 2

60

Abfluss von ES nach SS  2%

Schachtfutter

Variante 1
Mst 1:20

Einlaufkasten

Securro F 20 01

30x20 cm

Variante 2
Mst. 1:10

Gemeindebetriebe Wohlen b. Bern 5.1

Einlaufschacht

PCI Polyfix Plus Schnellmontage Mörtel oder gleichwertig.

(SIKA 4A Schnellbinder infolge häufiger Garantiefälle untersagt)



Rohr DN150

Rohr DN150

Trottoir

Strasse

Schlammsammler

1
.5

0

S

ev. Magerbeton

Beton nach SN EN 206-1

C 20/25 XO D=32 Cl 0.2 C2

Tauchbogen

A

Schachtrahmen

Typ M - G 85x85x20/16 cm 

DN400

Creabeton

Schachtrohr A 50 01

DN 700
7
0

1
0

Einlauf von ES  2%

70

Schachtfutter

Gemeindebetriebe Wohlen b. Bern

Mst. 1:20

5.2

Schlammsammler

PCI Polyfix Plus Schnellmontage Mörtel oder gleichwertig.

(SIKA 4A Schnellbinder infolge häufiger Garantiefälle untersagt)



E / A

In Strassen und PlätzenIm Kultuarland

Oberbau  

Chromstahl-Leiter

Typ MSU, AB 1.50m

Koffer

v
a
r.

1
.0

0

910

Humus
25 - 30cm

Auf Leitungen unter DN60cm : Schacht Längsgestellt

Bankett und Wasserlauf

min. 2 cm Zementmörtelüberzug

mit Glattstrich und Hohlkehlen,

Kanten gebrochen.

Banketthöhe scheitelbündig.

 

Beton BN-PC 150

Konus 900/1100

Öffnung  DN600

Schachtrohr 

900/1100, oval

m
in
. 
2
0

D
N

- Kontrollschächte dürfen nicht überdeckt werden
- Bei grossen Schachttiefen kann mit einem Fallrohr

angeschlossen werden

15

Nottaris AG Fig. 3600 , Klasse D400

(oder gleichwertig)

BEGU - Deckel, DN60, 5 Tonne

evt. vorhandenes
 Aushubmaterial

(bei Eignung)

1
0

%

Überzug 1:1

geglättet 2cm

Schachtfutter
 

FZM
 

Schachtfutter
 

Gemeindebetriebe Wohlen b. Bern
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Kontrollschacht 90/110

PCI Polyfix Plus Schnellmontage Mörtel oder gleichwertig.

(SIKA 4A Schnellbinder infolge häufiger Garantiefälle untersagt)



Gemeindebetriebe Wohlen b. Bern 7.1

Denso - Anschluss - Stutzen



Gemeindebetriebe Wohlen b. Bern 7.2

Denso - Anschluss - Stutzen



Gemeindebetriebe Wohlen b. Bern 8.1

Rehau



Gemeindebetriebe Wohlen b. Bern 8.2

Rehau



Gemeindebetriebe Wohlen b. Bern 8.3

Rehau



Gemeindebetriebe Wohlen b. Bern 8.4

Rehau



Gemeindebetriebe Wohlen b. Bern 8.5

Rehau



Gemeindebetriebe Wohlen b. Bern 8.6

Rehau



Gemeindebetriebe Wohlen b. Bern 8.7

Rehau



Gemeindebetriebe Wohlen b. Bern 8.8

Rehau



Gemeindebetriebe Wohlen b. Bern 8.9

Rehau



Gemeindebetriebe Wohlen b. Bern 8.10

Rehau



Gemeindebetriebe Wohlen b. Bern 8.11

Rehau



Gemeindebetriebe Wohlen b. Bern 8.12

Rehau



Gemeindebetriebe Wohlen b. Bern 8.13

Rehau



Gemeindebetriebe Wohlen b. Bern 8.14

Rehau



Gemeindebetriebe Wohlen b. Bern 8.15

Rehau



Gemeindebetriebe Wohlen b. Bern 8.16

Rehau



Gemeindebetriebe Wohlen b. Bern 8.17

Rehau



Phase I : Aushub, Wiedereinfüllen und Verdichten

Planie, ACT auf OK Fahrbahn

Wiederherstellung von Tragschicht und Deckbelag nach SNV 640 535a und Ergänzungen

Phase I

Phase II

Phase II : (nach Abklingen der Setzungen...)

Ausfräsen, Fugenbänder, Voranstrich, 

definitiver Belag

1.
2.

3.

4.

5.

7.

8.6.

Wiederherstellung Belag:
allfällig grössere Breite gemäss
vorhandenen Weisungen

10 -15 cm

Trennschnitte vor Aushub

Trennschnitte nach Wiederauffüllung

2020

Einbau 
bis OK Fahrbahn

1.Belag vorhanden Stärke 13cm

2.Belag ACT Mischgutsorte 22N Bis OK Fahrbahn   13cm

Einbau; mind.

3.Fundationsschicht Planie 6cm Vorhande Stärke 40cm

Frostsicheres Material Stärke 40cm

4.Grabenauffüllung: verdichtbares, setzungsfreies Material

5.Neigung je nach Standfestigkeit der Fundationsschicht

6.Gefräste Kanten mit Bitumenband

7.Gefräste Überlappung 10 - 15cm, Fräsfläche mit Bitumenemulsion ca. 0.5kg/m2 anspritzen

8.Deckbelag neu       Mischgutsorte AC 11N Stärke  4cm

Gemeindebetriebe Wohlen b. Bern

Mst. 1:25
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Ausführungsvorschriften 
für Leitungsanlagen
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Warn - oder 
Ortungsband

4
0

2
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D
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1
0

Betonkies 0 - 16 mm

Grabenprofil Wasser

1
.2
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0

ca. 80

2
0

D
N

1
0

4
0

Grabenprofil Wasser mit Steuerkabel

- Graben A gemäss SUVA - Vorschriften

oder nach Angaben Bauleitung

- Einfüllmaterial in Schichten von

ca. 40cm gut verdichten, gemäss

VSS - Norm.

- Mediumrohre einschwemmen

- Graben A gemäss SUVA - Vorschriften

oder nach Angaben Bauleitung

- Einfüllmaterial in Schichten von

ca. 40cm gut verdichten, gemäss

VSS - Norm.

- Mediumrohre einschwemmen

Kabelschutzrohr
für Steuerkabel

Kies - Sand I

Warn - oder 
Ortungsband

Wasser
HDPE / DG

Wasser
HDPE / DG

Kies - Sand I

Betonkies 0 - 16 mm

Bei grossen Tiefen evt. Auffüllung bis Koffer mit Kies - Sand II

Gemeindebetriebe Wohlen b. Bern

Mst. 1:25

10

Grabenprofil Wasser



3
0
0

100

DN130

4
0

DN145 DN195

4
0

3
0
0

DN180

120

3
1
5

4
0

DN270

Strecken- Haupt- und Hydrantenschieber NOVO 2Hausanschluss - Schieber NOVO 0

Entlüftung oder Entleerung NOVO 3/4

DN225

DN310

W

A
SSE

R

270

145

195

NOVO 0

NOVO 2

NOVO 3/4

Schieber - Deckel
WASSER
rund beschriften

Gemeindebetriebe Wohlen b. Bern 11

Mst. 1:10Schieberkappen für Wasserleitungen



Gemeindebetriebe Wohlen b. Bern

Versetzen von Schieberkappen im Weichterrain

12

Variante 1

Variante 2

Versetzen in Zementrohr mit Deckel (ZR bündig mit Terrain)

Einfassen mit Bundsteinen (1-2 Reihen)



Gemeindebetriebe Wohlen b. Bern 13

Schachtabdeckungen

CREABETON F 41 01, DN 60, 1Tonne Nottaris AG Fig. 20P , 1Tonne

Nottaris AG Fig. 21P , 5 Tonne

BEGU - Deckel, DN60, 5 Tonne

Nottaris AG Fig. 3600 , Klasse D400

(oder gleichwertig)

(oder gleichwertig)(oder gleichwertig)

in privaten Gärten und dergleichen.
OHNE VERKEHR

in privaten Wegen, Zugängen und 
Vorplätzen nur mit PW - Verkehr

im Trottoir in Strassen und Plätzen mit LW - Verkehr

Bitte beachten:

Vor Baubeginn ist mit den Gemeindebetrieben

Wohlen Tel. 031 828 81 64 für

die Aufbruchbewilligung und die Schachtgrösse 

Kontakt aufzunehmen.
im Kulturland

PCI Polyfix Plus Schnellmontage 

Mörtel oder gleichwertig.

(SIKA 4A Schnellbinder infolge

häufiger Garantiefälle untersagt)



Leitungschäden müssen nicht sein!

Werke

Wasserversorgung

Wohlen

Wasserversorgung

Meikirch - Uettlingen

Telefonkabel

Swisscom AG, Bern

TV - Anlagen

Cablecom AG, Bern

Kanalisation

Erdgasversorgung

Elektrizitätversorgung

BKW Energie AG, 

Bern

Strassenentwässerung

Nachführungsgeometer

Kontaktpersonen

Gemeindebetriebe Wohlen

Ursula Krähenbühl

Steiner Sanitär, Meikirch

Anton Steiner

Christian Tschumi

Peter Kopp

Anita Reist

Gemeindebetriebe Wohlen

Ursula Krähenbühl

Gemeindebetriebe Wohlen

Peter Känzig

Benno Bachmann

Beat Stucki

Daniel Nyffeler

Gemeindebetriebe Wohlen

Rowan Borter

Bichsel Bigler Partner AG

3098 Köniz

Tel.

031 / 828 81 28

031 / 829 03 17

031 / 342 78 35

031 / 342 78 22

031 / 385 21 01

031 / 828 81 28

031 / 828 81 64

031 / 330 56 26

031 / 330 55 14

031 / 330 69 81

031 / 828 81 64

079 / 335 93 29

031 / 970 30 50

Bemerkungen

Ohne Gebiete Uettlingen

und Oberdettigen

Gebiete Uettlingen

und Oberdettigen

Projektmitarbeiter

Plankopien

Fax 031 / 381 61 84

anita.reist@cablecom.ch

Nur Gebiet Aumatt

Hinterkappelen

Störungsdienst

0844 121 175

Fax 031 / 970 30 59

Lage von Werkleitungen

 

Vor allen Grab- und Bauarbeiten muss sich der Unternehmer bei den zuständigen Leitungseigentümer

Erkundigen, ob im Arbeitsbereich unterirdische Leitungen verlegt sind.

Für verbindliche Auskünfte über Lage und Tiefe von Leitungen sind die oben genannten 

Leitungseigentümer zuständig.

Werden im Bereich der Baustellen Leitungen nachträglich festgestellt, ist der entsprechende 

Leitungseigentümer sofort zu benachrichtigen.

Durch rechtzeitiges Handeln ersparen Sie sich Unannehmlichkeiten, ˜rger, Schäden und 

schützen sich vor unnötigen Kosten.

Wohlen, 04. Dezember 2007

Gemeindebetriebe Wohlen
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Eine Auswahl von Firmen mit denen die Bauverwaltung und Gemeindebetriebe 

bereits zusammengearbeitet haben.

Spezialfirmen für die Reinigung mit Hochdruck, Kanalfernsehen 
und Sanierungen in nicht begehbaren Kanälen

KFS Kanal-Service AG 

Stauffacherstrasse 77 

3000 Bern 

Tel. 0848 88 32 32

Markwalder Kanal- und Rohrreinigung 

Dorfstrasse 26 A Postfach 208 

2544 Bettlach 

Tel. 032 645 45 44

Notter Kanalservice AG

Wohlerstrasse 2 

5623 Boswil 

Tel. 056 678 80 00

Pro Rohr AG 

Gummweg 118 

3612 Steffisburg 

Tel. 033 437 99 88

Schmutz Söhne AG 

Mittlere Strasse 70 

3600 Thun 

Tel. 033 227 27 27

1.    Kanalreinigung:

Abar GmbH Rohrreinigung 

Dammweg 53

3053 Münchenbuchsee BE

Tel. 031 868 06 90

A. Reinhard Burgdorf AG 

Brunnackerstrasse 6 

3400 Burgdorf 

Tel. 034 445 74 80

Bolliger + Co

Niklaus-Wengi-Strasse 107 

2540 Grenchen 

Tel. 032 644 30 70

Dysli-Kanal- und Rohrfit AG

Looslistrasse 25

3027 Bern

Tel. 031 991 55 21

E. Gerber AG 

Landstrasse 84 

4914 Roggwil 

Tel. 062 916 50 50

G. Landolt AG 

Dennliweg 37 

4900 Langenthai 

Tel. 062 922 26 09

Kehrli Kommunal AG

Allmendstrasse 42 

3600 Thun 

Tel. 033 223 13 13

Gemeindebetriebe Wohlen b. Bern 14.2



Eine Auswahl von Firmen mit denen die Bauverwaltung und Gemeindebetriebe 

bereits zusammengearbeitet haben.

2.    Kanalfernsehen:

Abar GmbH Rohrreinigung 

Dammweg 53

3053 Münchenbuchsee BE

Tel. 031 868 06 90

Bolliger + Co

Niklaus-Wengi-Strasse 107 

2540 Grenchen 

Tel. 032 644 30 70

E. Gerber AG 

Landstrasse 84 

4914 Roggwil 

Tel. 062 916 50 50

G. Landolt AG 

Dennliweg 37 

4900 Langenthai 

Tel. 062 922 26 09

KFS Kanal-Service AG 

Stauffacherstrasse 77 

3000 Bern 

Tel. 0848 88 32 32

Markwalder Kanal- und Rohrreinigung 

Dorfstrasse 26 A Postfach 208 

2544 Bettlach 

Tel. 032 645 45 44

Notter Kanalservice AG 

Wohlerstrasse 2 

5623 Boswil 

Tel. 056 678 80 00

3.    Reparaturen und Sanierungen in nicht begehbaren Kanälen:

Hächler-Reutlinger AG

Rüchligstrasse 10

8953 Dietikon

Tel. 044 746 66 66

KFS Kanal-Service AG           

Stauffacherstrasse 77             

3000 Bern               

Tel. 0848 88 32 32   

             

Notter Kanalservice AG 

Wohlerstrasse 2 

5623 Boswil 

Tel. 056 678 80 00
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Merkblatt für Bauschutt

Die Entsorgung des Bauschuttes ist Sache des Unternehmers und hat nach dem Mehrmuldenkonzept (MMK)

zu erfolgen. Um diese jedoch besser in den Griff zu bekommen, sind die nachfolgenden Punkte 

zu Berücksichtigen.

Bauschutt muss soweit möglich sortiert und wiederverwendet werden, um:

- Transportkosten zu senken

- Deponiegebühren einzusparen

- nahegelegene Deponien möglichst lange nutzen zu können

- die Umwelt weniger zu belasten

Die Abschnitte 1. bis 4. zeigen die vorzunehmenden Trennungen bei den unterschiedlichen Arbeitsabläufen 

auf. Der Abschnitt 5. enthält einige Adressen von Entsorgungsfirmen und Deponien für die separierten Materialien.

1. Gebäude- bzw. Mauerabbruch

Der Abbruch-Schutt ist getrennt nach:

- Beton / Backstein / Ziegel

- Holz

- Metall

- Sonderabfall (Isolationsmaterial, etc.)

den Annahmestellen bzw. Deponien zuzuführen.

Der vermischte Abbruch-Schutt ist in eine Bauschuttsortieranlage, z.B. Fa. AREC in  Worblaufen, abzuführen.

Das Verbrennen von Abbruch-Schutt und Materialien aller Art ist in der Gemeinde Wohlen gemäss Art. 9 

des Abfallreglementes vom 7. Juni 1990 untersagt.

2. Strassenaufbruch

Beim Strassenaufbruch ist getrennt nach:

- Belag

- Versteinung *

- Beton

- Kiesmaterial (Wandkies I + II)

- III. -klassiges Material (gewachsener Boden, etc.) 

auszuheben.

*   Die Randabschlüsse aus Naturstein sind nach Anweisung der Bauleitung auf der Baustelle 

    für den Wiedergebrauch oder den Abtransport in den Gemeindewerkhof geordnet zu deponieren.

** Dieses Material muss, wenn es für die Wiederverwendung vorgesehen ist, 

    auf der Baustelle vor Nässe zu schützen.
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Firma

Berag

Deponie Tärliaches

Deponie Teuftal

FEWU Werk Hub

KVA 

Salvi AG

Kaufmann AG

HG

Gravelit AG

AREC AG

Kiesgrube Bütschwil

Messerli Grube

Kiesgrube Gantrisch

Ort

Rubigen

Jaberg

Mühleberg

Krauchthal

Bern

Zollikofen

Thörishaus

Bern

Langenthal

Worblaufen

Entgegennahmen von:

Belag

Beton, Backstein, Flachglas (Scheiben)

Sonderabfälle

Rodungsmaterial

behandeltes Holz

Eisen, Metalle

Eisen, Metalle, Kühlschränke

PE-Baufolien, Schrumpfhauben, Verpackungssäcke

Polystyrol, "Styropor"

vermischter Bauschutt

3. Werkleitungsabbruch

Der Leitungsabbruch ist so vorzunehmen, dass die Leitungsmaterialien frei von Erdreich, 

Beton und dgl. sind, um sie getrennt nach:

- Beton, Steinzeug , Ton

- Metallen (Eisen, Guss, Kupfer, etc.)

- Kunststoff (PVC.PE.etc.)

entsorgen zu können.

4. Rodungen

Bei der Rodung ist darauf zu achten, dass kein Erdreich oder sonstiger Schutt in das

Abfuhrmaterial gelangt. Dies würde das Zerkleinern (Häckseln) bzw. Kompostieren behindern 

oder sogar verunmöglichen.

5. Adressliste

Diese Adressliste ist weder vollständig noch verbindlich, sie zeigt lediglich, wohin der separierte 

Bauschutt zugeliefert werden kann. Weitere Deponien und Annahmestellen sind im Entsorgungs-

Verzeichnis für Bauabfälle des Kantons Bern" aufgeführt.
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Besondere Vorschriften und Bedingungen 
für die Strassen- und Tiefbauarbeiten

1.              Verpflichtungen der Unternehmer

Durch das Einreichen des Angebotes anerkennt der Unternehmer die in den Ausschreibungsunterlagen 

enthaltenen Grundlagen und Bedingungen. Im Weiteren bestätigt er, den Umfang der Arbeiten, die Art 

des Bauwerkes und die örtlichen Verhältnisse zu kennen sowie über die erforderliche Leistungsfähigkeit 

zu verfügen.

Der Unternehmer verpflichtet sich ferner, mit den Arbeiten am vereinbarten Termin zu beginnen, die 

Bauarbeiten speditiv und rationell voranzutreiben und sie nicht ohne ausdrückliche Einwilligung der 

Bauleitung zu unterbrechen.

2.              Vorbehalte der Bauherrschaft

Der Bauvorgang kann aus zwingenden Gründen durch die Bauleitung geändert werden. Daraus hat der 

Unternehmer kein Anrecht auf Erhöhung der Einheitspreise.

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Ausmasse sind Schätzungen und können im Verlaufe der 

Bauarbeiten ändern. Die Bauleitung kann einzelne Positionen teilweise oder ganz wegfallen lassen 

oder die Ausführungen in Regie verlangen.

Ohne Anerkennung von Forderungen des Unternehmers, behält sich die Bauleitung folgendes vor:

-                  Die Beschaffung und Zurverfügungstellung von Bau- und Installationsmaterial

-                  Gewisse Arbeitsgattungen, wie z.B. Transporte an Dritte zu übertragen

-                  Für einzelne Positionen Preisanalysen zu verlangen

3.              Administrative Weisungen

Im Leistungsverzeichnis sind keine Textänderungen gestattet, d.h. das Angebotsformular ist nur im 

Originaltext gültig. Alle ausgesetzten Positionen sind zu offerieren und in den Zwischen- und 

Endsummen zu addieren. Nicht vollständig ausgefüllte Angebote werden nicht berücksichtigt. 

Es sind Nettoofferten, unter Berücksichtigung sämtlicher Rabatte und Skonti, einzureichen.

Varianten und Gegenvorschläge für die Ausführung der ausgeschriebenen Arbeiten können unter 

den gleichen Bedingungen in einem Zusatzangebot eingereicht werden.

Der Unternehmer ist verpflichtet, sofort nach erfolgter Auftragserteilung die Beschaffung der 

erforderlichen Materialien sicherzustellen. Arbeiten, welche nicht im Leistungsverzeichnis enthalten

sind, müssen aufgrund des eingereichten und bereinigten Angebots berechnet werden. Ohne 

Genehmigung der Nachtragspreise darf mit der Ausführung solcher Arbeiten nicht begonnen werden.
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4. Weisungen personeller Art

Angestellte und Arbeiter der Unternehmung, welche zu berechtigten Klagen Anlass geben, sind auf Verlangen

der Bauleitung durch geeignetere Leute zu ersetzen. Sofern durch solche  Massnahmen Bauverzögerungen 

entstehen, gehen die entsprechenden Mehrkosten zu Lasten der Unternehmung.

Auf Verlangen der Bauleitung sind für wichtige Teilarbeiten Spezialisten einzusetzen.

Bei Vertragsabschluss sind der Bauleitung, die für die Ausführung eingesetzten Mitarbeiter 

mit folgenden Kompetenzen bekannt zu geben:

- Entgegennahme von verbindlichen Weisungen

- Erstellen der Ausmasse und Abrechnungen

- Ausführen der Absteckungen, Profilierungen und das Einmessen von Werkleitungen

- Unterzeichnung von Rapporten

Ohne Zustimmung der Bauleitung darf:

- die vereinbarte Anzahl Arbeiter nicht reduziert werden.

- der eingesetzte Vorarbeiter / Polier nicht ausgewechselt werden

5. Technische Weisungen

5.1 Bauinstallation und Depotplätze

Für Aufenthalt und Unterkunft der Arbeiter auf der Baustelle gelten die Art. 70 - 84 

der kantonalen Bauverordnung.

Für das benötigte Installationsareal ist der Unternehmer selber besorgt und verantwortlich. 

Die Räumungs- und Instandstellungsarbeiten gehen zu Lasten des Unternehmers.

5.2 Bauausführung

Das zur Wiederverwendung bestimmte Material muss so gelagert werden, dass

keine Qualitätseinbusse entsteht.

Private und öffentliche Grundstücke inkl. den darauf befindlichen Objekten sind durch

geeignete Massnahmen vor Beschädigung zu schützen. Die erforderlichen Aufwendungen

sind in die Installationspauschale einzurechnen.

Sofern anhand der Angebotsunterlagen ausserordentiiche Verhältnisse wie Arbeitserschwernisse

und Behinderungen sowie drohende Gefahren voraussehbar oder zu erwarten sind, werden ausser 

den im Angebot ausgesetzten Positionen keine besonderen Entschädigungen ausgerichtet.

Die kantonalen und eidgenössischen Vermessungspunkte im Bereich der Bauarbeiten sind vor 

Beschädigung zu schützen. Deren Standorte ist durch den Unternehmer abzuklären.

Für die Einhaltung der in den Plänen angegebenen Masse ist der Unternehmer verantwortlich.

Sämtliche Absteckungen für Randabschlüsse und Pianiearbeiten müssen der Bauleitung zur 

Abnahme gemeldet werden.

Vor der Abnahme sind Leitungen, Schächte und Schieberkappen vom Unternehmer ohne 

besondere Entschädigung zu reinigen.
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5.3            Lärmbekämpfung

Die Art. 4 und 5 der Lärmschutz-Verordnung vom 1. Juli 1994 sind verbindlich. Ebenfalls sind die Richtlinien

über bauliche und betriebliche Massnahmen zur Begrenzung des Baulärms einzuhalten.

Industrie- und Gewerbelärm: Tag 7.00 - 19.00 Uhr

Nacht19.00 - 7.00 Uhr

5.4            Gewässerschutz

Beim Betanken von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen auf Baustellen darf kein 

Treibstoff ins Erdreich oder Gewässer gelangen.

Bei der Lagerung von Treibstoffen und Bauchemischen-Produkten müssen die Gebinde 

in einer dichten Auffangwanne gelagert sein.

Auf Baustellen mit Geräte- und Maschineneinsätzen ist genügend Oelbinder bereitzuhalten.

Bei Oel-Unfällen ist die Feuerwehr der Gemeinde Wohlen sofort zu benachrichtigen (Tel. 118).

Die Vorschriften des Amtes für Gewässerschutz und Abfallwirtschft sind verbindlich und einzuhalten.

Ueber die speziellen Schutzzonen der Einwohnergemeinde Wohlen gibt die 

Bauverwaltung Wohlen Tel. 031 828 81 64, Auskunft.

5.5            Werkleitungen

Vor Inangriffnahme der Arbeiten hat sich der Unternehmer bei den zuständigen Werken

über sämtliche sich im Bereich der Baustelle befindlichen Werkleitungen zu orientieren

und sich deren genaue Lage bezeichnen zu lassen.

6.              Verkehrssicherheitsmassnahmen

Die Bauherrschaft holt für alle einschränkenden Verkehrsmassnahmen die 

erforderlichen Bewilligungen ein.

Massnahmen ausserhalb der Baustelle wie Verkehrsumleitungen, Verkehrseinschränkungen

und das Aufstellen von Wegweisern, Hinweistafeln, etc. gehen zu Lasten der Bauherrschaft.

Oeffentliche Verkehrsflächen, welche durch Bauarbeiten oder den Baustellenverkehr verschmutzt 

werden, sind täglich zu reinigen. Bei Nichtbeachtung dieser Weisung wird die Bauleitung die 

Reinigung auf Kosten des Unternehmers veranlassen.

7.              Ausmasse

Die Schlechtwetterentschädigungen sind in die Einheitspreise einzurechnungen.

Werden während der Bauzeit von Dienststellen der technischen Betriebe, Swisscom, BKW, 

Gas- und Wasserversorgung oder der Cablecom angeordnet,

so berechtigt dies nicht zu Nachforderungen auf die Einheitspreise des Angebots.

Alle Ausmasse beziehen sich auf die effektiv ausgeführten Arbeiten. Es werden keine Zuschläge zum

Ausmass berücksichtigt. Kann die Auflockerung eines Aushubmaterials nicht einwandfrei definiert werden, 

wird als Auflockerungsfaktor 20% festgelegt.

Wird das Ausmass bei losem Zustand des Gutes auf demTransportmittel gemessen, gilt, sofern 

das Fahrzeug vorschriftsgemäss geladen ist, die Eichung der Ladebrücke.
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Ort und Datum:

Stempel und Unterschrift:

8.              Rapportwesen

Der Unternehmer ist verpflichtet, durch entsprechend ausgebildetes Personal Tagesrapporte 

zu erstellen, in welchen die Arbeitsstunden, Materialverbrauch, Materiallieferungen und Transporte,

die durch Fuhrscheine zu belegen sind, aufgeführt sind.

Die Tagesrapporte sind vom verantwortlichen Bauführer zu unterzeichnen und der Bauleitung 

wöchentlich abzuliefern.

9.              Regiearbeiten

Regiearbeiten bedürfen der ausdrücklichen Bewilligung der Bauleitung. Der entsprechende Aufwand

ist für jede Arbeit getrennt, in täglichen Rapporten festzuhalten, welche unaufgefordert spätestens fünf 

Tage nach Ausführung der Bauleitung zur Unterzeichnung vorzulegen sind.

Werden Regiearbeiten gleichzeitig mit Akkordarbeiten ausgeführt, so darf die Mitarbeit des Poliers bzw. 

des Vorarbeiters nur nach vorheriger Vereinbarung mit der Bauleitung verrechnet werden.

Regierechnungen sind vom Unternehmer monatlich und in zwei Exemplaren einzureichen.

10.            Lohn- und Materialpreisänderunqen

Treten nach der Offerteingabe gesetzliche Lohn- oder Materialpreiserhöhungen auf, müssen diese 

mittels dem Produktionskosten- Index (PKI) abgerechnet werden. Willkürliche Lohn- und 

Materialpreisänderungen gehen zu Lasten des Unternehmers. Die Bauleitung behält sich vor, 

vom Unternehmer für einzelne Preisänderungen den Nachweis erbringen zu lassen.

Nach der Offerteingabe geben Teuerungen auf Maschinen und Ersatzteilen kein Anrecht zur Erhöhung 

der Einheitspreise. Dies gilt auch, wenn der Unternehmer aus irgendwelchen Gründen zur Erfüllung des 

Auftrages, von Dritten Maschinen zu höheren als im Angebot offerierten Preisen mieten muss.

11.            Erklärung

Preisabsprachen zwischen den Unternehmern, werden von der Bauherrschaft nicht toleriert. 

Sie führen zum Ausschluss von der Submission.

Mit dem Einreichen des Angebotes anerkennt der Unternehmer mit seiner Unterschrift die 

voranstehenden Bedingungen. Diese sind ein integrierter Bestandteil des Werkvertrages.
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